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1. Antrag  

Die WP Bahrendorf II GmbH & Co.KG mit Sitz in 26122 Oldenburg, Stau 91 beantragt die Errichtung 

von 10 Windenergieanlagen des Typs Vestas V 172-7,2 MW mit einer Nabenhöhe von 175 m in der 

Gemarkung Bahrendorf. Der Rotordurchmesser des Anlagentyps beträgt von 172 m, die Gesamthöhe 

über OK Gelände 261 m.  

 
2. Standortbeschreibung  

Das Vorhaben befindet sich im Süden der Gemarkung Bahrendorf. Bahrendorf ist Ortsteil der 

Einheitsgemeinde Sülzetal (Landkreis Börde). 

 

Karte 1: Auszug aus der TK 25 – Übersicht Windpark Borne /Biere mit Bahrendorf und Atzendorf 

 

Die einzelnen Standorte in der Übersicht:  

Bezeichnung des   ALKIS- Angaben    Standortkoordinate  
Anlagenstandorts Gemarkung Bahrendorf   (ETRS 89, Zone 32) 
im Verfahren  Flur  Flurstück    Ost  Nord 
_________________________________________________________________________ 
 
BA 4    9 3/9    678770,3 5762345,4 

BA 5   9 12    678194,0 5762250,0 

BA 6    9 12    678266,6 5761853,6 

BA 7    4 7/3 +7/4   677773,7 5762204,8 

BA 8    4 31/1    677742,3 5761725,7 

BA 9    4 14/2    677971,0 5761307,4 

BA 10    4 24/19 +24/18   678245,0 5760951,4 

BA 11    4 27    677485,0 5761400,6 

BA 12    4 24/64    677719,0 5760961,7 

BA 13   4 97/25    677213,3 5760846,9 
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3. umliegende Bebauung 

Südlich bzw. südöstlich befindet sich der Windpark Borne/ Biere mit derzeit insgesamt betriebenen 70 

Windenergieanlagen (WEA). 

 

Tabelle: Bestandsanlagen Windpark Borne/Biere 

Bebauung Anlagentyp 

 
Leistung 

(zusammen
-gefasst) 

Anlagenhö
he 

Errichtung/ 
Inbetriebnahme 

Standort 

3 WEA WW 750/52 2,25 MW 99,90 m 07- 08/ 99 Gemarkung Borne 

3 WEA NM 1000/60 3,0 MW 99,90 m 11/ 2001 Gemarkung Borne 

1 WEA V 80 2,0 MW 134,60 m 10/ 2004 Gemarkung Borne 

1 WEA V 90 3,0 MW 149,80 m 12/ 2004 Gemarkung Borne 

28 WEA E 82 59,9 MW 179,38 m 02/2009 bis 05/2012 Gemarkung Borne 

2 WEA V 112 6,6 MW 199,90 m 12/2015 Gemarkung Borne 

3 WEA E 40 1,5 MW 85,00 m ca. 1998 Gemarkung Biere 

11 WEA NM 72/1500 16,5 MW 134,60 m 10-12/2002 Gemarkung Biere 

3 WEA NM 900/52 2,7 MW 99,80 m 12/2000 Gemarkung Biere 

6 WEA NM 72/1500 9,0 MW 100,00 m 10- 12/2002 Gemarkung Biere 

9 WEA E 82 27 MW 179,50 m ca. 2008 Gemarkung Biere 

 

∑ der derzeitigen Leistung Windpark Borne    76,75 MW 

∑ der derzeitigen Leistung Windpark Biere    56,70 MW 

________________________________________________ 

∑ insgesamt      133,45 MW 

 

Für die Errichtung weiterer Windenergieanlagen liegende folgende immissionsschutzrechtliche 

Genehmigungen vor: 

- Errichtung von 2 WEA vom Typ Vestas V 162 mit 6 MW in der Gemarkung Borne  

- Errichtung von 6 WEA vom Typ Vestas V 162 mit 6.2 MW in der Gemarkung Biere  

- Errichtung von 3 WEA vom Typ Vestas V 162 mit 6.2 MW in der Gemarkung Bahrendorf.  

 

Im Bereich des Windparks Biere befindet sich zudem ein Umspannwerk, über das der überwiegende 

Teil der Windenergieanlagen in das Netz eingebunden ist. Eine Erweiterung des Umspannwerkes ist 

bereits genehmigt. 

 

Für weitere 21 Windenergieanlagen in den Gemarkungen Borne (2 WEA), Atzendorf (8 WEA) sowie 

Biere/ Welsleben (11 WEA) sind immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren gegenständlich.  
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Karte 1 zeigt Windparksituation in der topographischen Übersicht. Das Vorhaben „Windpark 

Bahrendorf 2“ mit den insgesamt 10 zur Errichtung beantragten Windenergieanlagen V 172-7.2 MW 

ist in der Karte farblich Rot dargestellt. 

 

3. Planungsrechtliche Ausgangssituation   

Landes- und Regionalplanung  

Entsprechend der Karte zum LEP 2010 LSA befindet sich das Vorhabengebiet im  

 

 Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft Nr. 3 Nördliches Harzvorland (G 122 LEP LSA 2010)  - 

siehe Pfeil 

 

 

Karte 2: Ausschnitt aus der Karte zum LEP LSA 2010 

 

Entsprechend dem derzeitig noch rechtswirksamen Regionalen Entwicklungsplan für die 

Planungsregion Magdeburg (REPMD) 2006 befindet sich das Vorhabengebiet im  

 
- Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft 2  (Ziffer 4.5.3, Z3 REP MD 2006) 
 

 

N 

Vorhabengebiet 
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Karte 3 : Auszug aus dem Regionalen Entwicklungsplan Magdeburg 2006 

 

Für den Regionalen Entwicklungsplan Magdeburg (REP MD) wurde am 03.03.2010 die 

Neuaufstellung beschlossen.  

Als sonstige Erfordernisse der Raumordnung sind gemäß § 4 Abs. 1, 2 ROG die in Aufstellung 

befindlichen Ziele der Raumordnung, hier im derzeitigen Planungsstand des 4. Entwurfs des 

Regionalen Entwicklungsplans der Planungsregion Magdeburg vom 13.03.2024 (Auslegung vom 

29.04.24 bis 31.05.2024), in Abwägungs- und Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen.  

  

Für den durch Windenergieanlagen vorgeprägten Bereich des Windparks Borne/ Biere sowie 

Erweiterungsflächen nach Norden und Süden sind im 4. Entwurf keine freiraumstrukturellen oder 

infrastrukturellen Ziele der Raumordnung festgelegt. Der Bereich ist als Weißfläche dargestellt.  

  - siehe Pfeil Karte 4 

 

 

Karte 4: Auszug aus dem 4. Entwurf REP Magdeburg vom 13.03.2024 (Beschluss RV 06/2024) 

 

 

4.  Verkehrstechnische Erschließung 

Das Vorhabengebiet liegt zwischen der L50 im Osten und der K 1224 im Westen und ist über diese 

Verkehrswege in das überregionale Verkehrsnetz sehr gut eingebunden.  

 

Für die innere Erschließung werden Feld- und Wirtschaftswege genutzt, die in Breiten von ca. 3,50 

vorhandenen sind. Ein entsprechender Gestattungsvertrag mit der Gemeinde als 

Grundstückseigentümer liegt vor. Für die Anlieferung der Bauteile durch Schwerlasttransporte ist ein 

Ausbau auf Breite von 4,50 m für eine Tragfähigkeit von 12 to. Achslast (schottergebundene 

Deckschicht) erforderlich.  

Im weiteren Verlauf erfolgt die Erschließung der einzelnen Standorte über neu zu bauende 

teilversiegelte Zuwegungen in einer Breite von 4,50 m und mit einer Tragfähigkeit von mindestens 12 

to. Achslast. 
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5.  Baugrund/ Gründung der Anlage  

Das kreisrunde Stahl-Beton- Fundament hat einen Durchmesser von 25,50 m (ds in der Skizze). Der 

Sockeldurchmesser beträgt ca. 11,90 m. Die Höhe des Fundaments über der Geländeoberkante 

(hGOK) beträgt ca. 2,60 m. Das Fundament wird entsprechend der statischen Auflastvorgabe 

erdüberschüttet.  

 

 

Abb.: Fundamentgeometrie (Quelle: statische Berechnung Max Bögl- Hybridturm DE_T23 für V172 mit NH 175 m 
vom 21.04.2023) 

 

Dem Antrag beigefügt ist eine fachgutachterliche Erstbewertung zur Standorteignung und 

Bebaubarkeit der jeweiligen Anlagenstandorte mit konkreten Informationen über die geologischen und 

hydrologischen Verhältnisse. 

 

Im Ergebnis der Bewertung ist eine generelle Bebaubarkeit der 10 Standorte möglich.  

 

6.  Baubeschreibung des Anlagentyps 

Der Anlagentyp Vestas V172- 7,2 MW gehört zur Baureihe EnVentus™.  

Die Windenergieanlage ist mit einem Rotor mit drei Rotorblättern und einer Nabe ausgestattet. Die 

Rotorblätter werden vom mikroprozessorgesteuerten Pitchregelungssystem OptiTip® gesteuert, d.h. 

die Rotorblätter werden also je nach dem vorherrschenden Wind kontinuierlich auf den optimalen 

Pitchwinkel eingestellt. 

 

Abb. 1: Ansicht Gondel, Quelle: Vestas-Dok. 0098-2903 V04 v. 10.11.2023, Zutritts-,  
        Evakuierungs-, Flucht- und Rettungsanweisung für Onshore- Windenergieanlagen  
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Legende zu Abb. 1:  
 
1- Nabe, 2- Nasenkonus, 3- Rotorblatt, 4- Maschinenhaus, 5- Maschinenhausdach, 6- coolerTop   
 
 
Der Turm der Anlage, eine sogenannter Hybridturm Typ DE-T23, besteht im unteren Bereich auf einer 

Länge von ca. 103 m aus Betonfertigteilen und im übrigen Bereich aus Stahlsegmenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.2:  
Struktureller Aufbau und schematischer Energiefluss der WEA, Quelle: Vestas– Dokument Nr. 0028-0370 V 01 
2013-06-04 
 
 
 

Die ausführliche Bau- und Betriebsschreibung des Anlagentyps ist den Antragsunterlagen in Kapitel 2 

der Antragsunterlagen enthalten. 
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7.  Anlagensicherheit  

7.1  Standsicherheit 

Im Nachlauf einer Vestas-Windenergieanlage bilden sich durch den Betrieb des Rotors 

Luftturbulenzen. Aus diesem Grund ist anhand eines Gutachtens zur Standorteignung von 

Windenergieanlagen nach DIBt 2012 die Standorteignung der 10 WEA nachzuweisen.  

Dem Antrag beigefügt ist das Gutachten zur Standorteignung von Windenergieanlagen nach DIBt 

2012 für den Windpark Bahrendorf II, Bericht-Nr.: I17-SE-2023-688.  

Im Ergebnis des Gutachtens wird die Standorteignung für alle 10 beantragten WEA nachgewiesen.   

 

7.2  Brandschutz  

Die Windenergieanlage ist mit einem hochentwickelten Rauchmeldesystem, dem ASD ausgestattet. 

Das ASD-System verfügt über mehrere intelligente Brandmelder mit optischen Rauchsensoren und 

Thermistor-Temperatursensoren. Rauchmelder befinden sich in den sensiblen Bereichen im 

Maschinenhaus sowie im Turm. Hauptzielsetzung des ASD ist die Erkennung des durch mechanische 

oder elektrische Defekte verursachten Rauchs in den Windenergieanlagenräumen.  

 

Das ASD-System verfügt über mehrere intelligente Brandmelder mit optischen Rauchsensoren und 

Thermistor-Temperatursensoren. Ein Alarm schaltet die Windenergieanlage ab und meldet dem 

System zur Prozesssteuerung und Datenerfassung den Alarm. 

 

Der Anlagenbetrieb wird vom Anlagenbetreiber bzw. einem von ihm beauftragten betriebsführenden 

Unternehmen ständig fernüberwacht, so dass bei Betriebsstörungen, Bränden und Havarien 

entsprechende Maßnahmen sofort veranlasst werden können. 

 

Das Betreten der Windenergieanlage ist nur entsprechend geschulten und eingewiesenen Personen 

gestattet. Hierzu zählt in erster Linie das Servicepersonal, das über eine spezielle Ausbildung zum 

Anlagenbetrieb und zur Selbst- und Höhenrettung verfügt sowie auch entsprechend Arbeits- und 

Brandschutztechnisch geschult und eingewiesen ist. 

 

Wasser ist als Löschmittel von Bränden in der Windenergieanlage ungeeignet. Im Allgemeinen erfolgt 

eine Brandbekämpfung mit Wasser lediglich außerhalb der Windenergieanlage. Im Umkreis von 300 

m sind keine Gewässer oder andere Bewässerungssysteme vorhanden. Auf Grund der Lage der 

Standorte der Windenergieanlagen auf landwirtschaftlichen Flächen im Außenbereich muss daher auf 

eine Löschwasserversorgung über Löschfahrzeuge der Feuerwehr zurückgegriffen werden. 

 

7.3  Blitzschutz  

Alle Vestas- Windenergieanlagen sind mit einem Blitzschutzsystem ausgestattet, um Schäden an 

mechanischen Komponenten, der Elektrik und der Steuerung möglichst gering zu halten. Das System 

umfasst äußere und innere Blitzschutzsysteme.  
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Das äußere System nimmt den direkten Blitzschlag auf und leitet den Blitzstrom in das 

Erdungssystem unterhalb des Turms. Zu den äußeren Blitzschutzkomponenten zählen beispielsweise 

die Stange an der Rückseite des Maschinenhauses und Blitzrezeptoren an den Rotorblättern. 

Das innere System leitet den Blitzstrom sicher in das Erdungssystem. Zu den inneren 

Blitzschutzkomponenten zählen EMV/ Blitzschutzabdeckungen, geschirmte Kabel und 

Überspannungsschutzgeräte. 

 

7.4 Luftfahrt/ Flugsicherheit  

Zur Vermeidung negativer visueller Wirkungen werden Vestas-Windenergieanlagen standardmäßig in 

Farbgebung RAL 7035 (lichtgrau) produziert. Zur Dämpfung von Lichtreflexionen an den Rotorblatt-

flächen gelangen verringerte Glanzgrade zum Einsatz, die den Anforderungen nach DIN 67530/ISO 

2813-1978 entsprechend maximal 30 % betragen. 

 

Auf Grund der Höhe der Anlagen > 100 m ist eine Tages- und Nachtkennzeichnung notwendig.  

Der hier zur Aufstellung beantragte Anlagentyp ist mit einer Tages- und Nachtkennzeichnung 

entsprechend den Allgemeinen Verkehrsvorschrift AVV 2020 ausgestattet: 

 

Tageskennzeichnung: Die Rotorblätter werden im äußeren Bereich durch je 3 Farbfelder von je 6 m 

Länge, außen beginnend mit 6 m rot - 6m grau, gekennzeichnet. Die Verwendung der Farbtöne erfolgt 

entsprechend DIN 6171. 

Zusätzlich zur Rotorblattkennzeichnung ist auf beiden Seiten des Maschinenhauses ein 2m breiter 

Streifen sowie am Turm in einer Höhe von ca. 40 m ± 5 m über Grund ein 3 m breiter Farbring in der 

Farbe Rot vorhanden.   

 

Nachtkennzeichnung: Die Vestas – Anlagen der neuen Anlagengenerationen sind mit zwei blinkenden 

Feuern W, rot, in Kombination mit einer Infrarotbefeuerung ausgestattet (ORGA AL L550-GFW-ES-

IRG-G 20M Feuer W, Rot ES Intensität, Rot blinkend/Infrarot blinkend). Die Feuer sind auf dem 

Maschinenhausdach installiert. Zusätzlich zur Befeuerung auf dem Maschinenhausdach ist am Turm 

eine Hindernisbefeuerung in einer Höhe von 62 m über Grund sowie eine 2. Ebene von ca. 107 m 

über Grund installiert.  

Bei Netzausfall übernimmt die anlageninterne unterbrechungsfreie Stromversorgung die Versorgung 

der Gefahrenbefeuerung. 

 

Bedarfsgerechte Befeuerung 

Die Infrarotbefeuerung sowie eine im System bereits vorgesehene Schnittstelle ermöglichen die 

Einbindung der Windenergieanlagen in ein System zur bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung.  

Das eigentliche System für eine bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung des Windpark wird vom 

Betreiber des Windparks an einen Drittanbieter vergeben.  

Die Anwendung einer bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung im Windpark bedarf der Zustimmung 

der zuständigen Luftfahrtbehörde.  
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7.5 Eisabwurf 

Zum Schutz der Umgebung wird die Windenergieanlage mit einem Eiserkennungssystem  

ausgestattet. Über dieses installierte sogenannte VID- System erfolgt eine kontinuierliche Messung 

des Eisansatzes an den Rotorblättern.  

Bei Eisansatz und Temperaturen unter 5° C wird die Abschaltung der Anlage ausgelöst. Der 

Anlagenbetrieb wird erst wieder aufgenommen, sobald das System keinen Eisansatz mehr registriert.  

 

8. Abfälle 

Außer den an den Anlagen zum Einsatz kommenden Betriebsmitteln (Schmierstoffe, Getriebeöl, 

Trafoöl  etc.) entstehen keine Abfälle. Die erforderliche Erneuerung einiger Betriebsmittel erfolgt auf 

der Grundlage eines vorgegebenen Wartungsplanes. Hierzu wird vom Betreiber ein Service- und 

Wartungsvertrag abgeschlossen, in dem auch die Entsorgung der Abfälle auf Nachweis geregelt wird.  

Eine Erklärung des Antragstellers zum Abschluß des Wartungsvertrags ist dem Antrag beigefügt. 

 

9.  Schallimmission 

Den Antragsunterlagen ist eine Schallimmissionsberechnung für Emissionen aus dem Betrieb von 

Windenergieanlagen beigefügt. Die Berechnungen erfolgten nach den Vorgaben der aktuellen 

Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) in Verbindung mit der DIN ISO 9613-2 

sowie unter Berücksichtigung der Hinweise des Länderfachausschusses für Immissionsschutz (LAI- 

Stand 30.06.2016) nach dem Interimsverfahren. 

Vorhandene Windenergieanlagen und auch weitere zur immissionsschutzrechtlichen Genehmigung 

beantragte Vorhaben in den Gemarkungen Borne, Biere sowie Bahrendorf, Welsleben und Atzendorf 

wurden in die Berechnung als Vorbelastung einbezogen.  

Als Immissionsorte (IO) wurden vom Fachgutachter die folgenden, nächstgelegenen 

Wohnbebauungen der umliegenden Orte entsprechend ihrem Gebietscharakter in die Berechnung 

aufgenommen, für die von erhöhter potentieller Schallimmission ausgegangen werden kann. 

 

IO 01  Bierer Straße 34, Borne  

IO 02  Am Camp 6, Borne  

IO 03  Wohnbaufläche Bierer Straße, Borne  

IO 04  Bahrendorfer Straße 8, Borne 

IO 05  Bahrendorfer Straße 17, Borne  

IO 06  Altenweddinger Weg 4, Borne  

IO 07  Altenweddinger Weg 14, Borne  

IO 08  Altenweddinger Weg, Borne  

IO 09  Altenweddinger Weg 16, Borne 

IO 10  Altenweddinger Weg 18, Borne 

IO 11  Fliederstraße12, Biere  

IO 13  Asternweg 17/19, Biere 

IO 14  Siedlung Welslebener Straße, Biere 

IO 15  Ernst-Thälmann-Straße 25, Biere  
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IO 16  Ernst-Thälmann-Straße 20b, Biere 

IO 17  Hamsterweg 8, Biere  

IO 19  Turnplatz 5a, Welsleben  

IO 20  Plantagenweg 1, Welsleben  

IO 21  Bierweg 13, Stemmern  

IO 22  Siedlung 20, Bahrendorf  

IO 23  Rapsblüte 9a, Altenweddingen  

 

Gemäß Fachgutachten kommt es durch die Gesamtheit aller zu betrachtenden Anlagen rechnerisch 

an den IO01 bis IO03, IO05, IO06, IO11, IO14, IO15 bis IO17 sowie IO19 und IO20 zu 

Überschreitungen der jeweils anzusetzenden Immissionsrichtwerte für den Nachtzeitraum kommt. 

Diese Überschreitungen werden jedoch vorwiegend durch die WEA der Vorbelastung verursacht.  

 

Die geplanten WEA leisten an diesen Immissionsorten sowie auch an den übrigen keinen nach TA 

Lärm als relevant zu beurteilenden Immissionsbeitrag. 

 

10.  Schattenwurf 

Analog zur Schallbewertung wurde eine Berechnung des Schattenwurfes durchgeführt. Die potenziell 

betroffenen Immissionsorte sowie die Vorbelastung sind in der fachgutachterlichen Bewertung 

gleichlautend zur Schallimmissionsberechnung und wurden in die prognostizierte Ermittlung des 

Schattenwurfs einbezogen.  

 

Die Berechnung der maximalen Schattenwurfbelastung entspricht dem ungünstigsten Fall- dem 

sogenannten worst- case. Hierbei werden folgende Annahmen getroffen: 

 

 Die Sonne scheint durchgehend während der gesamten Zeit zwischen Sonnen-aufgang und 

Sonnenuntergang (wolkenloser Himmel), mit Ausnahme der Zeiten, in denen die Sonne 

weniger als 3° über dem Horizont steht. Diese werden wegen zu geringer Strahlungsintensität 

nicht berücksichtigt. 

 Die Windrichtung wird stets so angenommen, dass die Rotorfläche senkrecht zur 

Sonneneinstrahlung steht, also den maximal möglichen Schatten verursacht. 

 Die WEA sind immer in Betrieb, haben also keine technisch bedingten Stillstands-zeiten und 

immer ausreichend starken Wind.  

 Der Einwirkungsbereich des Schattens beträgt bis zu 3000 m 

 Die angenommenen Schattenwurfrezeptoren bzw. Fenster an den Immissionsorten sind nicht 

durch Gebäude, Bewuchs oder ähnliches teilweise oder ganz verdeckt. 

 

Entsprechend den Hinweisen des Länderausschusses für Immissionsschutz (LAI) zur Ermittlung und 

Beurteilung der optischen Immissionen von Windenregieanlagen soll eine Belastung von 30 Std. pro 

Jahr oder 30 Minuten pro Tag nicht überschritten werden.  
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Zusammenfassend wird vom Fachgutachter folgendes festgestellt:  

„Die Belastung der Immissionsorte durch Schattenwurf beträgt bei einer Berechnung des 

ungünstigsten Falles unter Berücksichtigung der als Vorbelastung zu wertenden WEA maximal 33 

Stunden und 12 Minuten im Jahr bzw. 34 Minuten pro Tag. Die Überschreitung der Richtwerte wird 

dabei ausschließlich durch die zwei geplanten WEA BA05 und WEA BA07 verursacht und ist als 

beeinträchtigend zu werten. Die acht weiteren WEA dieser Planung sowie alle bestehenden und als 

Vorbelastung berücksichtigten WEA verursachen an den betrachteten Immissionsorten keinen 

Schattenwurf. Sie leisten somit auch keinen Beitrag zur Schattenwurfbelastung.“ 
1
 

 

Die Begrenzung der Schattenwurfbelastung auf den vorgegebenen Maximalwert wird durch den 

Einbau eines Schattenwurfmoduls in den Anlagen WEA BA05 und WEA BA07 gewährleistet.  

 

11.  Maßnahmen bei Betriebseinstellung 

Die Maßnahmen bei Betriebseinstellung sind im § 35 Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB) gesetzlich 

geregelt. Dem entsprechend ist vom Investor eine Verpflichtungserklärung abzugeben, dass das 

Vorhaben nach dauerhafter Aufgabe der zulässigen Nutzung zurückzubauen und alle 

Bodenversiegelungen zu beseitigen sind. Die Verpflichtungserklärung ist dem Antrag beigefügt. 

 

Zur finanziellen Absicherung des Rückbaus ist vor Baubeginn eine Rückbaubürgschaft einer 

anerkannten deutschen Bank vom Vorhabenträger einzuholen und beim Amtsgericht zu hinterlegen.  

In Höhe sowie Art und Weise der Absicherung der Rückfinanzierung ist der Vorhabenträger gemäß § 

71 Abs. 3 Bauordnung Sachsen- Anhalt (BauOLSA) gesetzlich an die Erteilung der Baugenehmigung 

gebunden. 

 

12. Umweltschutz/ Kompensation 

Nach der Anlage 1 Nr. 1.6 UVPG ist für die Errichtung und den Betrieb einer Windfarm mit Anlagen in 

einer Gesamthöhe von jeweils mehr als 50 Metern mit 20 oder mehr Windenkraftanlagen generell eine 

Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. Für die Errichtung und den Betrieb von 6 bis 19 

Anlagen ist durch eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach den Kriterien der Anlage 3 des 

UVPG zu prüfen, ob das Vorhaben UVP-pflichtig ist.  

 

Unabhängig von einer Vorprüfung zur der Feststellung der UVP – Pflicht erfolgte eine 

Umweltverträglichkeitsprüfung durch den Antragsteller freiwillig. Bei dem Entschluss zur Durchführung 

einer freiwilligen UVP wurde die kumulierende Wirkung bereits benachbarter antragsgegenständlicher 

Vorhaben ohne UVP im Salzlandkreis zur Errichtung von insgesamt 11 Windenergieanlagen in den 

Gemarkungen Atzendorf und Borne berücksichtigt.  

 

Dem Antrag beigefügt ist daher im Kapitel 13 der UVP-Bericht zum Vorhaben vom 12.11.2024 der 

Fachgutachterin Kathrin Tarricone sowie ergänzend hierzu das Fachgutachten der GLU mbH Jena zu 

den Avifaunistischen Untersuchungen (Vogelgutachten) vom 0711.2024. 
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Resultierend aus den Ergebnissen der Prüfung der Umweltprüfung und den Auswirkungen des 

Vorhabens auf die Schutzgüter Boden und Flächen, Wassere, Klima und Luft, Mensch einschl. 

Gesundheit, kulturelles Erbe und sonstiger Güter, Landschaftsschutzgebiet, Arten und Biotope werden 

von der Fachgutachterin insgesamt 26 Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen festgelegt. 

 

Der Eingriff in das Schutzgut Arten und Biotope und das Landschaftsbild soll durch folgende 

Maßnahme kompensiert werden: 

 

„Regenstrom in der Ohreaue“ im Landkreis Börde  

In der Flur 1 der Gemarkung Wolmirstedt werden insgesamt 13,1 ha Intensivackerfläche im 

Landschaftsschutzgebiet „Ohre- und Elbniederung“ im Überschwemmungsbereich der Elbe bzw. Ohre 

in einen strukturreichen Auen-Grünlandkomplex umgewandelt.  

 

Im Zuordnungsblatt gem. Anlage 2 zum UVP sind Ausgangs- und Zielzustand der Fläche sowie die 

vorgesehenen Maßnahmen zu Anlage, Pflege und dem Monitoring detailliert einsehbar.   

Diese Zuordnung gleicht beide Kompensationserfordernisse aus. 140.000 BWP werden dem Eingriff 

in das Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften zugeordnet. Für die errechnete Ersatzzahlung in 

Höhe von 391.500 € werden landschaftsbildverbessernde Maßnahmen im Umfang von 508.441 BWP 

auf der zugeordneten Fläche des Ökopools umgesetzt.  

 

Zusammenfassend wird von der Fachgutachterin des UVP folgendes ausgeführt:  

„Nach Durchführung aller Vermeidungs-, Minderungs-, der Kompensations- und Ersatzmaßnahme 

kann geschlussfolgert werden, dass erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen i. S. des UVPG 

aufgrund ihrer möglichen Schwere und ihrer möglichen Komplexität nicht zu erwarten sind.  

 

Die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG wurden im Rahmen der 

Gutachten von GLU (2024) für das geplante Vorhaben umfassend betrachtet und notwendige 

Vermeidungsmaßnahmen festgelegt. 

 

Das Vorhaben ist damit auch unter Beachtung der kumulierenden Wirkungen als umweltverträglich 

einzuschätzen.“ 

 

 


